
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel ll Nr. 1 c) müssen Decken
(oder soweit Decken nicht vorhanden sind, die Dachinnenseiten) und Deckenstrukturen so
gebaut und verarbeitet sein, dass Schmutzansammlungen vermieden und Kondensation,
unenruünschter Schimmelbefall sowie das Ablösen von Materialteilchen auf ein Mindestmaß
beschränkt werden,

7. Spülbereich: Spülkisten wurden auf dem Boden gelagert, zudem waren die
Spülkisten (Gitter) schadhaft.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel lX Nr. 3 sind Lebensmittel auf
allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des Vertriebs vor Kontaminationen zu
schützen, die sie für den menschlichen Vezehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich
machen bzw. derart kontaminieren, dass ein Vezehr in diesem Zustand nicht zu erwarten
wäre.

8. Trockenlager: Die Tür war unten aufgequollen.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel ll Nr. 1 e) müssen Türen leicht
zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend glatte und
Wasser abstoßende Oberflächen haben, es sei denn, die Lebensmittelunternehmer können
gegenüber der zuständigen Behörde nachweisen, dass andere venuendete Materialien
geeignet sind.

Maßnahmen:

30.06.2020 Mängel-/ Kontrollbericht, geringfügige Mängel

30.06.2020 mündliche Belehrung

Kontrolle am 05.09.201 7:

Hygiene allgemein - Räume, Geräte, Personal

Personalumkleide:
1. Die Tür zum Gang stand offen

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel I Nr. 5 muss eine ausreichende
und angemessene natürliche oder künstliche Belüftung gewährleistet sein. Künstlich
erzeugte Luftströmungen aus einem kontaminierten in einen reinen Bereich sind zu
vermeiden. Die Lüftungssysteme müssen so installiert sein, dass Filter und andere Teile, die
gereinigt oder ausgetauscht werden müssen, leicht zugänglich sind.

Anlieferung:
2. Bei der Tür blätterte der Lack ab.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel II Nr. 1 e) müssen Türen leicht
zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend glatte und
Wasser abstoßende Oberflächen haben, es sei denn, die Lebensmittelunternehmer können
gegenüber der zuständigen Behörde nachweisen, dass andere venrrrendete Materialien
geeignet sind.


